
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
52

2 
32

9
A

1
*EP001522329A1*
(11) EP 1 522 329 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
13.04.2005 Patentblatt 2005/15

(21) Anmeldenummer: 03022364.8

(22) Anmeldetag: 06.10.2003

(51) Int Cl.7: A62C 2/12

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(71) Anmelder:
• Betz, Dieter

57299 Burbach (DE)
• Kolb, Thomas

90480 Nürnberg (DE)
• Metzler, Manfred

35745 Herborn (DE)
• Steinicke, Eckhard

14057 Berlin (DE)

(72) Erfinder:
• Betz, Dieter

57299 Burbach (DE)
• Kolb, Thomas

90408 Nürnberg (DE)
• Metzler, Manfred

35745 Herborn (DE)
• Steinicke, Eckhard

14057 Berlin (DE)

(74) Vertreter: Zech, Stefan Markus Dipl.-Phys. et al
Patentanwälte
Meissner, Bolte & Partner
Bankgasse 3
90402 Nürnberg (DE)

(54) Brandschutz-Verschluss

(57) Brandschutz-Verschluss für Strömungskanäle,
insbesondere Lüftungs-, Abzugs-, Förderkanäle oder
Maueröffnungen oder dgl. umfassend ein Klappenge-
häuse (11) mit einem Durchlasskanal (14), der im mon-
tierten Zustand des Brandschutz-Verschlusses einen
Abschnitt des Strömungskanals bildet und eine im
Durchlasskanal (14) verschwenkbar gelagerte Klappe

(12), deren Form und Größe dem Innenquerschnitt des
Durchlasskanals (14) angepasst ist, und einer Antriebs-
einrichtung für die Klappe (12) um die Klappe (12) im
Bedarfsfall zu schließen. Der Brandschutz-Verschluss
zeichnet sich durch eine Klappe (12) aus, die an minde-
stens einer dem Durchlasskanal (14) zugewandten
Stirnseite (15 bis 17) eine Abstreiferleiste (19 bis 21)
aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Brandschutz-Ver-
schluss für Strömungskanäle, insbesondere für Förder-,
Lüftungs-, Abzugskanäle, Maueröffnungen oder dgl.
umfassend ein Klappengehäuse mit einem Durchlas-
skanal, der im montierten Zustand des Brandschutz-
Verschlusses einen Abschnitt des Strömungskanals bil-
det, eine im Klappengehäuse verschwenkbar gelagerte
Klappe, deren Form und Größe dem Innenquerschnitt
des Durchlasskanals angepasst ist und eine Antriebs-
einrichtung für die Klappe gemäß dem Oberbegriff vom
Patentanspruch 1. Die Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zum Säubern des Abdichtbereiches in einem
Brandschutz-Verschluss gemäß dem Oberbegriff vom
Patentanspruch 15.
[0002] Brandschutz-Verschlüsse sind, wie sich bei-
spielsweise aus DE 88 22 140 U1, DE 41 14 296 A1,
DE 80 24 158 U1 oder DE 39 32 868 A1 ergibt, hinläng-
lich bekannt.
[0003] Derartige Brandschutz-Klappen dienen dazu,
im Bedarfsfall, insbesondere bei Brand oder Rauchgas-
entwicklung einen Strömungskanal zu schließen, um
die Ausbreitung des Brandes bzw. des Rauchgases zu
verhindern.
[0004] Ein Problem bei den vorbekannten Brand-
schutz-Verschlüssen liegt jedoch darin, dass sie oftmals
für einen langen Betriebszeitraum vorgesehen sind,
aber ein zufriedenstellendes Verschließen der Klappe
gerade nach längerer Betriebszeit nicht immer mit aus-
reichender Sicherheit gewährleistet ist. Wird eine aus-
reichende Abdichtung zwischen Klappe und Durchlas-
skanal nicht erreicht, hat der Brandschutz-Verschluss
mit der Folge einer ungehinderten Ausbreitung des
Brandes bzw. des Rauchgases versagt.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht demgegenüber darin, eine Brandschutzklappe so-
wie ein Verfahren anzugeben, bzw. das die eine ausrei-
chende Abdichtung zwischen Klappe und Durchlasska-
nal auch noch nach längerer Betriebszeit gewährlei-
sten.
[0006] Diese Aufgabe wird in vorrichtungstechnischer
Hinsicht mit einem Brandschutz-Verschluss nach den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie in verfahrens-
technischer Hinsicht mit einem Verfahren nach den
Merkmalen von Patentanspruch 15 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angege-
ben.
[0007] Eine Kernüberlegung der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, dass eine nicht ausreichende Ab-
dichtung zwischen Klappe und Durchlasskanal oftmals
auf Verschmutzungen, insbesondere Ablagerungen zu-
rückzuführen ist, die sich, je nach Anwendungsfall
schon nach kurzen, ansonsten wenigstens nach länge-
ren Betriebszeiten im Durchlasskanal angesetzt haben.
[0008] Erfindungsgemäß werden daher Abstreiferlei-
sten vorgesehen, die den Durchlasskanal bei Ver-
schwenken der Platte bereichsweise freistreifen. Das

Verfahren beruht entsprechend auf einer Freistreifung
des Durchlasskanals bei Verschwenken der Klappe.
Durch diese Freistreifung wird jedenfalls der für die Ab-
dichtung zwischen Klappe und Durchlasskanal erfor-
derliche Abdichtbereich in ausreichendem Maße ge-
säubert, so dass eine zuverlässige Abdichtung zwi-
schen Klappe und Durchlasskanal erreicht werden
kann.
[0009] In einer ersten bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung kann die Klappe im Bereich einen ihrer Stirn-
seiten um eine bezogen auf den Querschnitt des Durch-
lasskanals außermittige Lagerachse, die auch ganz aus
dem Durchlasskanal verschoben angeordnet sein kann,
schwenkbar gelagert sein.
[0010] In einer alternativen Ausgestaltung, die eine
symmetrische Ausbildung der Klappe um eine Mittel-
achse voraussetzt, ist die Klappe um diese Mittelachse
im Durchlasskanal schwenkbar gelagert.
[0011] Sowohl bei Lagerung um eine außermittige La-
gerachse als auch bei Lagerung um eine Mittelachse
kann die Klappe eine rechteckförmige Grundform mit
vier die Rechteckform begrenzenden geradlinig verlau-
fenden Stirnseiten aufweisen.
Im Fall der Lagerung um eine Mittelachse der Klappe
kann die Klappe auch eine runde oder ovale Grundform
aufweisen mit einer entsprechenden Querschnittsform
des Durchlasskanals.
[0012] Generell bevorzugt wird Klappe und Durchlas-
skanal in einer Querschnittsform auszubilden, die der
Querschnittsform des jeweils mit dem Brandschutz-Ver-
schluss abzusichernden Strömungskanal entspricht,
um möglichst wenig Störeffekte hervorzurufen.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind bei
außermittiger Lagerung am Klappengehäuse Lagerein-
richtungen derart angeordnet, dass die Lagerachse au-
ßerhalb des Durchlasskanals angeordnet ist. Durch die-
se Maßnahme wird erreicht, dass die Lagereinrichtun-
gen keine oder keine nennenswerten Störeffekte auf die
Strömung im Strömungskanal ausüben.
[0014] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
weist das Klappengehäuse bei außermittiger Lagerung
der Klappe an einer Seiten des Durchlasskanals eine
Nische, die zur Aufnahme der Klappe im geöffneten Zu-
stand ausgebildet ist, auf. Durch Ausbildung einer der-
artigen Nische ist es möglich, die Klappe im geöffneten
Zustand wenigstens teilweise aus dem Strömungsquer-
schnitt des Durchlasskanals herauszuschwenken. Be-
sonders bevorzugt sind Maßnahmen getroffen, insbe-
sondere die Nische derart ausgebildet, dass im geöff-
neten Zustand die Klappe komplett aus dem Durchlas-
skanal herausgeschwenkt ist.
[0015] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung um-
fassen die erfindungsgemäßen Abstreiferleisten seitli-
che Abstreiferleisten, die an den seitlichen Stirnflächen
ausgebildet sind, wobei die seitlichen Abstreiferleisten
zumindest im Bereich der Lagerachse der Klappe wäh-
rend des gesamten Schwenkweges permanent am
Durchlasskanal eine Freistreifung bewirken.
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[0016] Bevorzugterweise sind eine bzw. zwei frontale
Abstreiferleisten (auch) an der bzw. den von der Lage-
rachse distal beabstandeten Stirnseiten angeordnet.
Diese Abstreiferleisten nähern sich den Innenwandun-
gen des Durchlasskanals erst bei Annäherung auf die
Schließposition an, so dass hier eine Freistreifung erst
kurz vor Erreichen der Schließposition, jedoch unter Er-
wirkung einer ausreichenden Freistreifung im Abdicht-
bereich erzielt wird. In einer zweckmäßigen Ausgestal-
tung sind weiterhin Justiereinrichtungen vorgesehen,
um die Spaltbreite zwischen Abstreiferleisten und den
Seitenflächen einstellen zu können. Diese Justierein-
richtungen können in einer besonders einfachen, aber
dennoch zweckmäßigen Ausgestaltung derart ausge-
bildet sein, dass sie in den Abstreiferleisten ausgebilde-
te Langlöcher umfassen und die Abstreiferleisten mit-
tels Schrauben an einer geeigneten Langlochposition
an der Klappe festlegbar sind.
[0017] In der Ausgestaltung, in der die Klappe zumin-
dest teilweise in einer am Durchlasskanal ausgebilde-
ten Nische aufgenommen ist, sind in einer zweckmäßi-
gen Weiterbildung Nischenabdichtmittel vorgesehen,
die derart ausgebildet und angeordnet sind, dass bei in
die Nische verschwenkter Klappe eine dem Durchlas-
skanal abgewandte Wand vor Verschmutzungen ge-
schützt ist. In einer konkreten Ausgestaltung können
diese Nischenabdichtmittel ein zwischen Wandung des
Durchlasskanals und Klappe angeordnetes Dichtvlies
umfassen.
[0018] In einer besonders zweckmäßigen Ausgestal-
tung sind weiterhin an den Stirnseiten umlaufende
Rauchgasabdichtmittel vorgesehen, die insbesondere
in Form einer Dichtlippe ausgebildet sein können, um
im verschlossenen Zustand der Klappe eine Rauchgas-
abdichtung zu gewährleisten.
[0019] Eine Kernüberlegung des erfindungsgemäßen
Verfahrens besteht darin, dass mit Verschwenken der
Klappe der Durchlasskanal zumindest bereichsweise
freigestreift und/oder gesäubert wird.
[0020] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung erfolgt
diese bereichsweise Freistreifung bzw. Säuberung je-
denfalls beim Verschwenken der Klappe in Folge eines
Alarmsignals und/oder Brandfalls. In einer bevorzugten
Ausgestaltung wird die bereichsweise Freistreifung
bzw. Säuberung aber auch bei einem Schließvorgang
vorgenommen, bei dem kein Brand oder Alarmsignal
vorliegt. So kann auch vorbeugend eine Freistreifung
bzw. Säuberung des Durchlasskanals erfolgen.
[0021] Besonders bevorzugt wird, wenn die bereichs-
weise Freistreifung bzw. Säuberung in fest vorgegebe-
nen Intervallen wenigstens einmal vorgenommen wird.
Diese Intervalle können als Jahres-, Monats- oder Ta-
gesintervalle oder in geeigneter anderer Form definiert
sein.
[0022] Obwohl der Brandschutz-Verschluss für Strö-
mungskanäle in den unterschiedlichsten Anwendungen
und mit den unterschiedlichsten Zielrichtungen einge-
setzt werden kann, so ist die Brandschutzklappe bei

Verwendung in einem der nachfolgenden Anwendungs-
fälle besonders geeignet. Der Brandschutz-Verschluss
kann in einem ersten alternativen Einsatzgebiet in Strö-
mungskanälen von mit Ölen oder Fetten belasteter Luft,
insbesondere in Großküchen eingesetzt werden. Gera-
de hier setzen sich besonders problematische Ver-
schmutzungen, insbesondere Ablagerungen an den In-
nenwänden des Durchlasskanals an.
[0023] Ein weiteres Einsatzgebiet des erfindungsge-
mäßen Brandschutz-Verschlusses liegt in der Klima-
technik. Auch in Strömungskanälen für Klimaanlagen
stellen Verschmutzungen, insbesondere Ablagerun-
gen, wie sie über einen längeren Betriebszeitraum ent-
stehen, ebenfalls ein erhebliches Problem dar.
[0024] Ein drittes Anwendungsfeld sind Strömungs-
kanäle, in denen Materialien, insbesondere Partikel
pneumatisch gefördert werden. Hier besteht neben den
ebenfalls möglichen Verschmutzungen und/oder Abla-
gerungen vor allem das Problem, dass bei einem Ausfall
oder einem kontrollierten Abschalten der pneumati-
schen Förderung die geförderten Materialien, insbeson-
dere Partikel im Strömungskanal liegen bleiben und so
ebenfalls den Schließvorgang und/oder Abdichtvor-
gang der Klappe behindern können. Durch die erfin-
dungsgemäße Freistreifung des Abdichtbereichs wird
auch hier für den Einsatzfall des Brandschutz-Ver-
schlusses eine ausreichende Abdichtung gewährleistet.
[0025] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile anhand der Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen und unter Be-
zugnahme auf die nachstehenden Zeichnungen näher
erläutert.
[0026] Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Brandschutz-Verschlusses in einer
schematischen Schnittansicht,

Fig. 2 eine schematische Frontansicht des Brand-
schutz-Verschlusses nach Fig. 1,

Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt der Brand-
schutzklappe nach Fig. 1 in geschlossenem
Zustand,

Fig. 4 einen vergrößerten Ausschnitt der Brand-
schutzklappe nach Fig. 1,

Fig. 5 eine einfache, jedoch zweckmäßige Ausfüh-
rungsform von Justiereinrichtungen für die Ab-
streiferleisten an einer erfindungsgemäßen
Klappe,

Fig. 6 eine alternativer Ausführungsform einer
Brandschutzklappe nach der Erfindung in
Frontansicht,

Fig. 7 eine Schnittansicht der Brandschutzklappe
nach Fig. 5.

[0027] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform eines
Brandschutz-Verschlusses in einer schematischen
Schnittansicht dargestellt. Der Brandschutz-Verschluss
umfasst ein im wesentlichen quaderförmiges Klappen-
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gehäuse 11, das einen geradlinig verlaufenden, endsei-
tig jeweils offenen Durchlasskanal 14 begrenzt und an
einer Seite (in Fig. 1 an der oberen Seite) unter Ausbil-
dung einer Nische 40 erweitert ist. Im Klappengehäuse
11, insbesondere in der Nische 40 ist eine Klappe 12
um eine bezogen auf den Strömungsquerschnitt des
Durchlasskanals außermittige Lagerachse Aa ver-
schwenkbar gelagert. Der Antrieb der Klappe 12 erfolgt
über eine an sich bekannte Antriebseinrichtung, die an
Anlenkeinrichtungen 22, 23 angreifen. Der Aufbau der
Anlenkeinrichtungen 22, 23 sowie des Antriebes sind
dem Fachmann geläufig und sind deshalb hier nicht ei-
gens dargestellt. Die Klappe 12 ist aus brandhemmen-
dem Material gebildet und weist eine auf den Innenquer-
schnitt des Durchlasskanals 14 abgestimmte Außen-
kontur auf.
[0028] Die in der vorliegenden Ausführungsform
rechtwinklige Klappe 12 weist an zwei gegenüberlie-
genden seitlichen Stirnseiten 15, 16 sowie an ihren zur
außermittigen Lagerachse Aa parallelen Stirnseiten 17,
18 Rauchgasabdichtmittel 39 auf, die hier in Gestalt ei-
ner umlaufenden Dichtlippe ausgebildet sind. Die
Rauchgasabdichtmittel 39, insbesondere die Dichtlippe
bestehen zweckmäßigerweise aus elastischem Materi-
al, insbesondere aus Gummi. Alternativ können auch
weniger elastische Materialien mit guter Abdichtwir-
kung, wie Kunststoff, ein Asbestgeflecht oder beispiels-
weise ein Glasfilamentgewebe zum Einsatz gelangen.
Zweckmäßigerweise bestehen die Rauchgasabdicht-
mittel aus einem hitzeresistenten Material.
[0029] Weiterhin sind an oder im Bereich der Stirnsei-
ten 15 bis 18 der Klappe 12 Intumeszenzabdichtungen
28 bis 31 (vgl. z.B. Fig. 4) vorgesehen, die unter Hitze-
einwirkung aufquellen und dann die Abdichtung zwi-
schen Klappe 12 und Durchlasskanal 14 übernehmen.
Die Rauchgasabdichtmittel 39, insbesondere die um-
laufende Dichtlippe müssen daher im Brandfall nur an-
fangs der auftretenden Hitze Stand halten; sobald die
Intumeszenzabdichtungen 28 bis 31 aufgequollen sind,
wird eine Abdichtung auch durch die Intumeszenzab-
dichtungen erreicht. Selbstverständlich können aber die
Rauchgasabdichtmittel so hitzeresistent ausgebildet
sein, dass sie im Brandfall über den gesamten Brand-
verlauf die Abdichtung auch ohne Intumeszenzabdich-
tungen 28 bis 31 aufrecht erhalten können.
[0030] An oder im Bereich der seitlichen Stirnseiten
15, 16 sowie der frontalen (hier unteren) Stirnseite 17
der Klappe 12 sind weiterhin erfindungsgemäß Abstrei-
ferleisten 19 bis 21 angeordnet, die beim Verschwenken
der Klappe 12 ein bereichsweises Freistreifen der In-
nenwandungen des Durchlasskanals 14 wenigstens in
dem zur Abdichtung notwendigen Bereich zwischen
Klappe 12 und Durchlasskanal 14 bewirken. Die Ab-
streiferleisten 19 bis 21 können in beliebiger Weise aus-
gebildet sein. Zweckmäßigerweise bestehen sie aus ei-
nem Metallstreifen ausreichender Dicke, dessen stirn-
seitige Kante zum Freistreifen des Durchlasskanals 14
zum Einsatz gelangt. Anstelle einer rechtwinkligen Kan-

te können selbstverständlich auch andere Schneid-
oder Klingenformen in Betracht gezogen werden, um ei-
ne möglichst zweckmäßige Freistreifung, insbesondere
Entfernung von Ablagerungen, etc. zu erreichen.
[0031] In Fig. 2 ist das Klappengehäuse 11 nach Fig.
1 in schematischer Ansicht in Frontansicht (in einer zur
Strömungsrichtung des Durchlasskanals 14 parallelen
Richtung) - mit hier überdimensioniert dargestellten Ab-
streiferleisten 19 bis 21 - veranschaulicht. Durch die Ab-
streiferleisten 19 bis 21 und die Rauchgasabdichtmittel
39, die hier als Dichtlippe (in Fig. 2 nicht dargestellt) aus-
gebildet sind, wird der komplette Strömungsquerschnitt
des Durchlasskanals bei senkrecht zur Strömungsrich-
tung des Durchlasskanals 14 stehender Klappe 12 ver-
schlossen. Der Durchlasskanal 14 ist sogar gegen leich-
ten Über- bzw. Unterdruck rauchgasdicht.
[0032] In Fig. 3 ist die Anordnung der Klappe 12 im
Durchlasskanal 14 im verschlossenen Zustand noch
näher veranschaulicht. Die hier umlaufende Dichtlippe
39 ist zwischen zwei aneinandergefügten Halbelemen-
ten 41, 42, welche die Klappe 12 ausbilden, einge-
spannt. An den seitlichen Stirnseiten 15, 16 sowie der
frontalen (hier unteren) Stirnseite 17 sind die Intumes-
zenzdichtungen 30, 31 direkt an der Klappe 12 ange-
bracht. Lediglich im Bereich der der außermittigen
Schwenkachse Aa zugewandten Stirnseite 18 bei der
vorliegenden Ausführungsform in der Nische 40, sind
die Intumeszenzabdichtung 28, 29 nicht an der Klappe
12 sondern am Klappengehäuse 11, konkret im Eckbe-
reich 43 der Nische 40 angeordnet.
[0033] In der Figur 4 ist die Klappe 12 in Offenposition,
d.h. in ihrer komplett aus dem Strömungsquerschnitt
des Durchlasskanals 14 herausgeschwenkten Position
dargestellt. An ihrer der außermittigen Schwenkachse
Aa abgewandten Stirnseite 17 sowie im Bereich ihrer
seitlichen Stirnseiten 15, 16 wird eine Abdichtung ge-
genüber einer dem Durchlasskanal 14 abgewandten
Wand 37 der Nische 40 durch die Abstreiferleisten 19
bis 21 und/oder die umlaufende Dichtlippe 39 erzielt.
Um auch den Bereich der der außermittigen Schwenk-
achse Aa zugewandten Stirnseite 18 abzudichten, ist
noch ein Nischendichtmittel, das hier konkret als
Dichtvlies 36 ausgebildet ist, zwischen dem Durchlas-
skanal 14 und der Klappe 12 angeordnet. Das Dichtvlies
36 ist flexibel und kann so (wie sich aus der Darstellung
in Fig. 3 ergibt) einer Verschwenkbewegung der Klappe
12 folgen. Nach einem speziellen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung dient die Klappe 12 gleichzeitig zum
Schutz der abgewandten Wand 37 der Nische 40 vor
Verschmutzungen.
[0034] In Fig. 5 ist eine einfache, jedoch zweckmäßi-
ge Ausführungsform von Justiereinrichtungen für die
Abstreiferleisten 19, 20, 21 an einer Klappe 12 veran-
schaulicht. Die Abstreiferleisten 19, 20, 21 weisen Lang-
löcher 35 auf, mit Hilfe derer sich bei Befestigung der
Abstreiferleisten 19, 20, 21 an der Klappe 12 mittels
Schrauben 34 die genaue Position, insbesondere der
Überstand der Abstreiferleisten 19, 20, 21 gegenüber
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der Klappe 12 einstellen lässt.
[0035] In den Figuren 6 und 7 ist eine alternative Aus-
führungsform eines Brandschutz-Verschlusses in sche-
matischer Darstellung veranschaulicht. Das Klappen-
gehäuse 11 weist hier einen Durchlasskanal 14 mit
kreisförmigem Querschnitt auf. Im kreisförmigen Durch-
lasskanal 14 ist eine ebenfalls kreisförmige Klappe 12
um eine Mittelachse As schwenkbar gelagert. Außen ist
eine um die kreisförmige Klappe 12 umlaufende Abstrei-
ferleiste 21' vorgesehen. Bei dieser mittigen Lagerung
der Klappe 12 im Klappengehäuse 11 können auch an-
dere Querschnittsformen, wie rechteckige oder quadra-
tische Querschnittsformen für Klappe 12 und Durchlas-
skanal 14 in Betracht kommen, wobei in um 90° ver-
schwenkter Offenstellung die Klappe 12 stets im Strö-
mungsquerschnitt des Durchlasskanals 14 verbleibt
und ein Strömungshindernis bildet.

Bezugszeichenliste

[0036]

11 Klappengehäuse
12 Klappe
14 Durchlasskanal
15, 16 (seitliche) Stirnseiten
17, 18 Stirnseiten
19 bis 21, 21' Abstreiferleisten
22, 23 Anlenkeinrichtungen
28 bis 31 Intumeszenzdichtungen
34 Justiereinrichtungen, Schraube
35 Justiereinrichtungen, Langloch
36 Nischenabdichtmittel, Dichtvlies
37 abgewandte Wand
39 Rauchgasabdichtmittel Dichtlippe
40 Nische
41, 42 Halbelemente
43 Eckbereich (Nische)

Aa außermittige Schwenkachse
As symmetrische Schwenkachse

Patentansprüche

1. Brandschutz-Verschluss für Strömungskanäle, ins-
besondere Lüftungs-, Abzugs-, Förderkanäle oder
Maueröffnungen oder dgl. umfassend:

- ein Klappengehäuse (11) mit einem Durchlas-
skanal (14), der im montierten Zustand des
Brandschutz-Verschlusses einen Abschnitt
des Strömungskanals bildet

- eine im Klappengehäuse (11) verschwenkbar
gelagerte Klappe (12), deren Form und Größe
dem Innenquerschnitt des Durchlasskanals
(14) angepasst ist, und

- eine Antriebseinrichtung für die Klappe (12) um

die Klappe (12) im Bedarfsfall zu schließen,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappe (12) mindestens an einer dem
Durchlasskanal zugewandten Stirnseite (15 bis 17)
eine Abstreiferleiste (19 bis 21) aufweist, die zur be-
reichsweisen Freistreifung des Durchlasskanals
(14) bei Verschwenken der Klappe (12) ausgebildet
ist

2. Brandschutz-Verschluss nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappe (12) im Bereich einer ihrer Stirn-
seiten (15 bis 18) schwenkbar um eine bezogen auf
den Querschnitt des Durchlasskanals (14) außer-
mittige Lagerachse (Aa) gelagert ist.

3. Brandschutz-Verschluss nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappe (12) zu einer Mittelachse (As) sym-
metrisch ausgebildet ist und um diese Mittelachse
(As) schwenkbar gelagert ist.

4. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappe (12) eine rechteckförmige Grund-
form mit vier die Rechteckform begrenzenden Stirn-
seiten (15 bis 18) aufweist.

5. Brandschutz-Verschluss nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappe (12) eine runde oder ovale Grund-
form aufweist.

6. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Klappengehäuse (11) Lagereinrichtungen
(32, 33) derart angeordnet sind, dass die Lagerach-
se (Aa) außerhalb des Durchlasskanals (14) ange-
ordnet ist.

7. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Klappengehäuse (11) an einer Seitenflä-
che des Durchlasskanals (14) eine Nische (40) zur
Aufnahme der Klappe (12) in geöffnetem Zustand
ausbildet.

8. Brandschutz-Verschluss nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Klappe (12) im geöffneten Zustand kom-
plett aus dem Durchlasskanal (14) herausge-
schwenkt, insbesondere in der Nische (40) aufge-
nommen ist.
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9. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstreiferleisten (19 bis 21) als seitliche
Abstreiferleisten (19, 20) zumindest an den seitli-
chen Stirnseiten (15, 16) ausgebildet sind,
wobei die seitlichen Abstreiferleisten (19, 20) im Be-
reich der Lagerachse (Aa, As) des gesamten
Schwenkweges permanent am Durchlasskanal
(14) eine Freistreifung bewirken.

10. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine bzw. zwei frontale Abstreiferleisten (21,
21') auch an der bzw. an den von der Lagerachse
(Aa, As) distal beabstandeten Stirnseiten (17, 18)
angeordnet sind.

11. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass Justiereinrichtungen (34, 35) vorgesehen
sind, um die Spaltbreite zwischen Abstreiferleisten
(19 bis 21, 21') und den Stirnseiten (15 bis 18) ein-
stellen zu können.

12. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass Nischenabdichtmittel (36) vorgesehen sind,
die derart ausgebildet und angeordnet sind, dass
bei einer in die Nische (40) verschwenkten Klappe
(12), eine den Durchlasskanal (14) abgewandte
Wand (37) vor Verschmutzungen geschützt ist.

13. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass an oder im Bereich mindestens einer, vor-
zugsweise an oder im Bereich aller Stirnseiten (15
bis 18) weiterhin Intumeszenzdichtungen (28 bis
31) vorgesehen sind, die bei Überschreitung einer
vorbestimmten Temperatur, insbesondere im
Brandfall dichtend aufquellen.

14. Brandschutz-Verschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass an oder im Bereich mindestens einer, vor-
zugsweise an oder im Bereich aller Stirnseiten (15
bis 18) weiterhin Rauchgasabdichtmittel, die insbe-
sondere in Form einer Dichtlippe (39) ausgebildet
sein können, vorgesehen sind, um im verschlosse-
nen Zustand der Klappe (12) eine Rauchgasabdich-
tung zu gewährleisten.

15. Verfahren zum Säubern des Abdichtbereiches in ei-

nem Brandschutz-Verschluss für Strömungskanä-
le, insbesondere nach einem der Patentansprüche
1 bis 14,
wobei der Brandschutz-Verschluss ein Klappenge-
häuse (11) mit einem Durchlasskanal (14), der im
montierten Zustand des Brandschutz-Verschlusses
einen Abschnitt des Strömungskanals bildet, und
eine im Klappengehäuse (11) verschwenkbar gela-
gerten Klappe (12), deren Form und Größe dem In-
nenquerschnitt des Durchlasskanals (14) ange-
passt ist, umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit Verschenken der Klappe (12) der Durch-
lasskanal (14) mindestens bereichsweise freige-
streift wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die bereichsweise Freistreifung jedenfalls
beim Verschenken der Platte (12) in Folge eines
Alarmsignales, bzw. im Brandfall erfolgt.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die bereichsweise Freistreifung auch bei ei-
nem Schließvorgang der Klappe (12), bei dem kein
Brand oder Alarmsignal vorliegt, erfolgt.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die bereichsweise Freistreifung in festen In-
tervallen, wie Jahres-, Monats- oder Tagesinterval-
len wenigstens einmal vorgenommen wird.

19. Verwendung einer Brandschutzklappe nach einem
der Patentansprüche 1 bis 14 zum Einsatz in Strö-
mungskanälen von mit Ölen und Fetten belasteter
Luft, insbesondere in Abluftkanälen von Großkü-
chen.

20. Verwendung einer Brandschutzklappe nach einem
der Patentansprüche 1 bis 14 in Strömungskanälen
im Bereich der Klimatechnik.

21. Verwendung einer Brandschutzklappe nach einem
der Patentansprüche 1 bis 14 zum Einsatz in Strö-
mungskanälen, in denen Materialien, insbesondere
Partikel pneumatisch gefördert werden.
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